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u den Prioritäten des außen- und entwicklungspolitischen  
Handelns der EU gehört die Unterstützung einer „guten  

Regierungsführung“. Einzig rechtmäßig staatliche Institutionen  
können politische, wirtschaftliche und soziale Reformprozesse  
nachhaltig umsetzen. Daher ist gute Regierungsführung ein  
Schlüsselfaktor für die Umsetzung der Ziele der Agenda 2030  
für nachhaltige Entwicklung. 
 
Die EU trägt mit politischem Dialog sowie durch finanzielle und  
technische Hilfe zur guten Regierungsführung in Drittländern bei.  
1,36 Milliarden Euro schwer ist das Programm für die Finanzierung  
für Menschenrechte und Demokratie für den Zeitraum von 2021  
bis 2027. Ein Großteil der EU-Entwicklungshilfe fließt dabei direkt  
an staatliche Institutionen. 
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Gleichzeitig betont die EU, dass gute Regierungsführung ohne eine  
starke und unabhängige Zivilgesellschaft nicht möglich ist. Zivile  
Akteure müssen sich aktiv in politische Entscheidungsprozesse  
einbringen können und genießen oftmals insbesondere auf lokaler  
Ebene eine hohe Legitimität. In den letzten Jahren – unter anderem  
aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und der Covid-19- 
Pandemie – ist ziviler Aktivismus dynamischer und informeller  
geworden. Dies erfordert auch, mit weniger bekannten Partnern aus  
der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten und einen systemischen  
Blickwinkel einzunehmen. 
 
Die vorliegende Publikation beschäftigt sich mit der Rolle der EU  
bei der Unterstützung der Zivilgesellschaft als Beitrag zur Förderung  
guter Regierungsführung. Das Thema ist insbesondere vor dem  
Hintergrund, dass die Zivilgesellschaft weltweit immer stärker unter  
Druck gerät (Stichwort: shrinking spaces) und die normative Rolle  
der EU durch eine zunehmende Autokratisierung immer öfters in  
Frage gestellt wird, von zentraler Bedeutung. Wie lassen sich die  
verschiedenen Elemente der Unterstützung guter Regierungsführung  
definieren? Wie haben sich die politischen Instrumente der EU über  
die Jahre weiterentwickelt? Wie kann die internationale Finanzierung  
der Zivilgesellschaft wirksamer gestaltet werden? 
 
Die Studie liefert wertvolle Antworten auf die oben genannten Fragen  
und zahlreiche Empfehlungen für die EU und politische Stiftungen  
zur Unterstützung der Zivilgesellschaft. Ich hoffe, sie werden Berück- 
sichtigung finden. 
 
Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre. 
 
 

/// 
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In der vorliegenden Analyse1 geht es um die Rolle der EU bei der Unter-
stützung der Zivilgesellschaft als Beitrag zur Förderung guter Regierungs-
führung in Drittländern. Zunächst werden die verschiedenen Elemente der 
Unterstützung guter Regierungsführung betrachtet und in politische und 
unpolitische Herangehensweisen unterteilt. Dann wird ein Rahmen für die 
direkten und indirekten Formen der Unterstützung der Zivilgesellschaft zur 
Förderung der Agenda guter Regierungsführung aufgestellt. Auf dieser 
Grundlage werden die strategischen Maßnahmen der EU und die verschie-
denen Ebenen ihrer politischen Wirkung beurteilt. 
 
Anschließend bietet die Analyse einen umfassenden Überblick über die 
Unterstützung der EU für Organisationen der Zivilgesellschaft (CSOs) wäh-
rend des Zeitraums 2014 bis 2020 des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR); 
er untersucht, wie sich die politischen Instrumente der EU in diesen Jahren 
weiterentwickelt haben und inwieweit die jeweilige Unterstützung der Zivil-
gesellschaft dem Ziel der Umsetzung der Agenda für gute Regierungsführung 
dienlich war. Dann befasst er sich mit den Änderungen im Instrumentarium 
der EU, die nun für den MFR-Zeitraum 2021 bis 2027 eingeführt werden, und 
verweist sowohl auf Verbesserungen als auch auf eventuelle Rückschläge, 
die die neuen Vorkehrungen für die Unterstützung der Zivilgesellschaft mit 
sich bringen. Der Bericht stellt fest, dass die EU eine Reihe von Verbesserun-
gen zur Unterstützung der Zivilgesellschaft eingeführt hat, wodurch sicher-
gestellt werden soll, dass die Mittel zur gewünschten Zeit einen größeren 
Kreis von Empfängern erreichen und verstärkt Initiativen im Einklang mit 
örtlichen Prioritäten fördern. Trotzdem verbleiben ein beträchtlicher Spiel-
raum zur Verbesserung des Umfangs und der Qualität der Unterstützung der 
Zivilgesellschaft und die Notwendigkeit, angesichts des rückläufigen Trends 
demokratischer Regierungsführung weltweit stärkere politische Akzente zu 
setzen. 
 
  

Kurzfassung 

Die EU unterstützt  
weltweit die Zivilgesell- 

schaft und trägt damit  
zur Stärkung guter  

Regierungsführung bei. 
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Die Analyse schließt mit Empfehlungen dafür, wie die EU ihre Unterstützung 
für die Zivilgesellschaft verbessern kann und schlägt konkrete Maßnahmen 
vor, über die die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) und andere Stiftungen zur 
Erreichung europäischer Ziele beitragen können. Laut diesen Empfehlungen 
ist es erforderlich: 
 
∙ in repressivem Umfeld tätige und gefährdete CSOs verstärkt zu stützen; 
 
∙ direkte und indirekte Förderungsansätze zusammenzulegen; 
 
∙ die Unterstützung der Zivilgesellschaft strategischer zu gestalten; 
 
∙ sich auf Initiativen neuer Aktivisten zu konzentrieren; 
 
∙ örtliche Ressourcen zu generieren und 
 
∙ die Hilfe für einzelne CSOs mit größeren politisch-strukturellen Heraus-

forderungen zu verbinden. 
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Die Analyse befasst sich mit den Herausforderungen, vor denen die EU bei 
ihrer Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft (CSOs) steht. 
Die EU bietet CSOs in vielen Ländern weltweit beträchtliche Hilfe. Dies ge-
schieht unter anderem auf Grund der Überzeugung, dass gute Regierungs-
führung ohne eine starke und unabhängige Zivilgesellschaft nicht möglich 
ist. Im ersten Abschnitt werden kurz einige wichtige Überlegungen zu den 
verschiedenen Konzepten guter Regierungsführung und der Zivilgesellschaft 
angestellt und einige konzeptuelle Parameter entwickelt, bevor der Blick 
auf die Trends bei der Unterstützung der Zivilgesellschaft seitens der EU 
gerichtet wird. 
 
Zivilgesellschaft bezieht sich auf organisierte Gruppen, deren Tätigkeit sich 
zum einen im Bereich zwischen der einzelnen Person und der Familie und 
zum andern im staatlichen und politischen Raum abspielt. Gruppierungen 
der Zivilgesellschaft umfassen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die 
professionelle Interessen vertreten, aber auch andere zivile Organisationen 
wie informelle Netzwerke von Aktivisten und Gemeinschaftsorganisatio-
nen.2 In diesem Bericht wird der Oberbegriff CSOs verwendet. 
 
Die EU-Definition der Zivilgesellschaft bezieht sich auf „jegliche Form ge-
sellschaftlicher Betätigung seitens einzelner Personen oder Gruppen, die 
weder mit dem Staat verbunden sind noch von ihm verwaltet werden“.3 Bei 
ihrem Monitoring der Unterstützung der Zivilgesellschaft verwendet die 
OECD die Definition: „Jegliche nicht auf Gewinn ausgerichtete Entität, die 
auf lokaler, nationaler oder internationaler Ebene organisiert ist, um ohne 
signifikante regierungsseitige Beteiligung oder Vertretung gemeinsame 
Ziele und Ideale zu verfolgen“.4 
 
Gute Regierungsführung ist ein seit langem umstrittener und komplexer 
Begriff, der unterschiedlich ausgelegt wird.  Es gibt verschiedene Bestand-
teile „guter Regierungsführung“ und einen entscheidenden Unterschied zwi-
schen dem, was man als ihre politischen und unpolitischen Herangehens-
weisen bezeichnen könnte. Der unpolitische Begriff versteht unter guter 
Regierungsführung eine effiziente, regelbasierte staatliche Entscheidungs-
findung und Politikumsetzung. In ihrer extrem politisch geprägten Dimension 
setzt gute Regierungsführung oft gute demokratische Teilhabe, Rechen-
schaftspflicht und starken Schutz der Menschenrechte voraus.  

Der Begriff der „guten  
Regierungsführung“  

ist vielseitig und kann  
unterschiedlich  

ausgelegt werden. 

Elemente guter Regierungsführung  
und die Zivilgesellschaft 
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In den 1990er-Jahren übernahm die Weltbank eine führende Rolle bei der 
Entwicklung eines Rahmens für die internationale Unterstützung guter 
Regierungsführung und schlug einen relativ unpolitischen Begriff des Kon-
zepts vor; die Bank hatte kein Mandat, für demokratische Reformen einzutre-
ten, und betrieb Kooperationsprogramme in vielen autokratischen Staaten – 
in diesen Fällen ging es ihr um die Steigerung der Effizienz der staatlichen 
Verwaltung innerhalb der gegebenen nicht-demokratischen Grenzen. Nach 
und nach übernahmen internationale Organisationen eine politischere Les-
art guter Regierungsführung in dem Verständnis, dass Verbesserungen der 
Wirksamkeit von Entscheidungen von einer offenen und verantwortlichen 
Politik und verfassungsmäßig garantierten Rechten getragen sein müssen. 
In der Geberpraxis wurden die Trennlinien zwischen guter Regierungsführung, 
Zivilgesellschaft und Unterstützung der Demokratie immer unschärfer. 
 
Der Europarat hat zwölf Grundsätze guter Regierungsführung entwickelt: 
freie und faire Wahlen; Effizienz und Wirksamkeit; Offenheit und Transparenz; 
Rechtsstaatlichkeit; ethisches Verhalten; Kompetenz und Fähigkeit; Nach-
haltigkeit und langfristige Ausrichtung; wirtschaftliche Haushaltsführung; 
Menschenrechte, kulturelle Vielfalt und sozialer Zusammenhalt; Rechen-
schaftspflicht.5 Die Vereinten Nationen benennen folgende acht wichtigen 
Merkmale in guter Regierungsführung: partizipatorisch; konsensorientiert; 
verantwortlich; transparent; reaktiv; effizient und wirksam; gerecht und in-
klusiv; im Einklang mit Rechtsstaatlichkeit.6 Einzelne Kriterien auf diesen 
Listen lassen sich unterstützen und vorbringen, ohne die heikelsten politi-
schen Fragen zum Kern politischer Systeme zu berühren. Gleichzeitig dürfte 
es keinem Land gelingen, all diese Kriterien ohne ein relativ gutes demo-
kratisches System und starken Schutz der Menschenrechte zu erfüllen. 
 
Die EU ist im Allgemeinen recht flexibel bei der Definition dieser Schlüssel-
begriffe, lässt aber seit vielen Jahren in ihren außenpolitischen Dokumen-
ten erkennen, dass für sie gute Regierungsführung, Demokratie und Men-
schenrechte generell nicht voneinander getrennt werden können.7 
 
Die Verbindung von Zivilgesellschaft und guter Regierungsführung. Der 
Großteil der EU-Unterstützung für gute Regierungsführung geht an Regie-
rungen und Einrichtungen der öffentlichen Hand; tatsächlich flossen zwei 
Drittel der EU-Entwicklungshilfe für „gute Regierungsführung“ an Regierun-
gen und staatliche Institutionen.8 Das entspricht der Tatsache, dass es bei 
der EU-Agenda für gute Regierungsführung in erster Linie um die Verbesse-
rung der Effizienz und Fähigkeiten staatlicher Entscheidungsfindung und 
weniger um die demokratischen Elemente der Regierungsführung geht. Sol-
che Hilfen werden in diesem Bericht nicht betrachtet. Hier geht es ganz 
konkret um die Unterstützung der Zivilgesellschaft und die Frage, welchen 
Beitrag sie zu guter Regierungsführung leistet.  

Gute Regierungsführung,  
Demokratie und  
Menschenrechte lassen  
sich nicht voneinander  
trennen. 
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Gestützt auf die oben angeführten Definitionen und für die Zwecke dieser 
Analyse ist festzustellen, dass die Unterstützung der Zivilgesellschaft sich 
sowohl direkt als auch indirekt auf gute Regierungsführung auswirkt. 
Insofern muss die Rolle, die die Zivilgesellschaft in der Agenda für gute 
Regierungsführung spielt, auf zwei Ebenen definiert werden: 
 
Auf der direkten Ebene: Dies sind die unmittelbar politischen Elemente der 
Unterstützung der Zivilgesellschaft, bei der es um die Stärkung der Achtung 
demokratischer Normen und der Menschenrechte als richtungsweisende 
und besonders sensible Elemente der Agenda für gute Regierungsführung 
geht. 
 
Auf der indirekten Ebene: Dies ist Unterstützung, die der Zivilgesellschaft 
dabei helfen soll, bestimmte strategische Zielsetzungen zu erreichen, bei 
denen es nicht unbedingt um politische Ziele geht, sondern eher um Fort-
schritte im Bereich Entwicklung, Wirtschaft, Bildung, Gesundheit oder Klima. 
Diese Art der Unterstützung kann als eher mittelbarer Beitrag zu guter 
Regierungsführung gesehen werden, indem die Akteure der Zivilgesell-
schaft besser in die Lage versetzt werden, staatliche Entscheidungen zu 
beeinflussen und durch gesellschaftliches Engagement als Gegengewicht 
zu staatlicher Macht aufzutreten, selbst wenn es nicht zu einer direkten 
Konfrontation mit den Regimes wegen ihrer generell mangelhaften Regie-
rungsführung kommt. 
 
Die direkten und indirekten Ansätze überschneiden sich. Sie sind aber nicht 
voll aufeinander abgestimmt. Es ist nicht sicher, dass die gesamte indirekte 
Unterstützung den allgemeineren Parametern der Agenda für gute Regie-
rungsführung gerecht wird; entsprechend wird diese Frage seit vielen Jah-
ren auch intensiv und kontrovers diskutiert. Wenn CSOs mit Unterstützung 
grundlegende Entwicklungsdienste leisten, kann das in manchen Fällen 
staatliches Versagen kompensieren und schlecht funktionierenden Regimes 
das Überleben erleichtern. Viele Experten befürchten, dass die eher techni-
schen und unpolitischen Formen der Unterstützung guter Regierungsführung 
der EU auf Dauer nicht unbedingt Wirkung entfalten.9 
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Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Unterstützung der Zivilgesell-
schaft weltweit durch die EU im Zeitraum 2014 bis 2020, der einem Zyklus 
im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) entspricht. Gestützt auf die oben 
erörterten Definitionen werden sowohl die direkte Unterstützung der CSO-
Kapazitäten als auch technische Hilfe, bei der CSOs indirekt einbezogen 
werden, untersucht. Gefragt wird, wie die EU-Unterstützung in diesem Zeit-
raum zu bewerten ist und wie sich die Finanzierungstrends qualitativ und 
quantitativ entwickelt haben. 
 
 
 
Allgemeine Finanzierungstrends 
 
Die Finanzierung der Zivilgesellschaft hat in den Jahren seit 2010 generell 
zugenommen. In absoluten Zahlen waren die Hauptgeldgeber für CSOs der 
Reihe nach die USA, die Europäische Kommission, das Vereinigte König-
reich, Deutschland, Schweden, Norwegen und die Niederlande. Die von 
den USA gestellten Beträge waren deutlich höher als die der einzelnen 
europäischen Geber: 2017 gingen 7,1 Milliarden Dollar US-Hilfen durch 
oder an CSOs, verglichen mit 1,9 Milliarden Dollar Hilfe der europäischen 
Kommission.10 
 
2017 betrug die Hilfe für CSOs im Geberland 13,5 Milliarden US-Dollar; im 
Vergleich dazu erhielten CSOs in Entwicklungsländern mit 1,4 Milliarden 
deutlich weniger.11 2019 leistete die Europäische Kommission 2,1 Milliar-
den US-Dollar Hilfe durch oder an CSOs: 18,6 Prozent davon gingen an 
CSOs in Empfängerstaaten, 58 Prozent an CSOs in EU-Mitgliedsstaaten und 
21 Prozent an die großen internationalen CSOs.12 Die Finanzierung durch 
CSOs war viel höher als die direkte Finanzierung der CSOs zur Stärkung 
ihrer eigenen Fähigkeiten und politischen Aufgaben (Abb. 1). 
 
 
  

Bewertung des Zeitraums 2014 bis 2020 

In den vergangenen  
Jahren hat die finanzielle  
Unterstützung von  
CSOs durch die EU  
zugenommen. 
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Abbildung 1: Verteilung von 2,1 Milliarden US-Dollar Hilfegelder der Europäischen Kommission in 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fast die Hälfte der Hilfe aller Geber für CSOs bezog sich auf soziale Dienste, 
vor allem Projekte zur Förderung von Entwicklungszielen, und ein Drittel auf 
humanitäre Einsätze wie zum Beispiel für durch Konflikte vertriebene Perso-
nen; im Vergleich zu diesen Prioritäten war die direkte politische Finanzie-
rung beispielsweise für Projekte zur Stärkung individueller Rechte minimal. 
OECD-Daten für alle DAC-Geber (Entwicklungshilfeausschuss) zeigen, dass 
2019 11,4 Prozent der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA, 
Official Development Assistance) über CSOs geberinitiierten Projekten 
zufloss; für ihre eigenen Projekte und Kapazitäten erhielten CSOs lediglich 
0,1 Prozent.13 Die Weltbank erhöhte ihre Unterstützung für das Monitoring 
der Investitionen der Bank seitens örtlicher Gruppen der Zivilgesellschaft.  

Quelle: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c0ad1f0d-en/index.html?itemId=/content/component/5e331623-en&_csp_= 

b14d4f60505d057b456dd1730d8fcea3&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter 
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EU-Instrumente 
 
Allgemein gesehen haben sich die EU-Programme zugunsten der Zivilgesell-
schaft in den 2010er-Jahren in vielerlei bedeutsamer Hinsicht verbessert, 
auch die Finanzierung wurde auf relativ hohem Niveau erhalten. Dies war 
bemerkenswert, da man wohl sagen kann, dass andere Bereiche der EU-
Politik für gute Regierungsführung in dem Maß, in dem die EU sich in die-
sem Zeitraum in der Außen- und Sicherheitspolitik auf mehr Realpolitik 
zubewegte, eher zurückgefahren wurden. 
 
Die Mitteilung der Europäischen Kommission vom September 2012 zu „Euro-
pas Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft im Bereich der Außenbezie-
hungen“ beschreibt die grundlegenden politischen Ziele der Unterstützung 
von CSOs. Dieses Dokument erstellt die allgemeinen politischen Vorgaben, 
an denen das Engagement der EU für CSOs gegenwärtig ausgerichtet ist, 
sowie die großen thematischen Prioritäten für diese Unterstützung.14 Als 
Leitfaden für die Finanzierung haben EU-Delegationen in 107 Ländern zivil-
gesellschaftliche Strategiepläne (Roadmaps) für 2014 bis 2017 vereinbart; 
56 davon wurden für 2018 bis 2020 erneuert. Die Strategiepläne bildeten 
die Finanzierung der EU sowie die der Mitgliedsstaaten ab mit dem Ziel, 
Überschneidungen zu vermeiden und für jedes Empfängerland eine zwischen 
allen europäischen Gebern abgestimmte Strategie zu verfolgen. 
 
Im Zeitraum 2014 bis 2020 floss die EU-Finanzierung für die Zivilgesellschaft 
aus den verschiedensten Quellen in eine komplexe und vielschichtige 
Finanzierungsstruktur. Ein Teil dieser Unterstützung der Zivilgesellschaft 
zielte direkt und ausdrücklich auf die Verbesserung guter Regierungsfüh-
rung ab, ein Teil hatte indirekt mit dieser Agenda zu tun, und manches wies 
wenig Verbindung zu Fragen der Regierungsführung auf. 
 
  

Zivilgesellschaftliche  
Strategiepläne dienen  
der EU als Leitfäden  
für die Finanzierung. 
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Das Europäische Instrument für Demokratie und  
Menschenrechte (EIDHR) 
 
Der am stärksten politisch ausgerichtete Finanzfluss erfolgte über das 
Europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR). 
Er betrug etwa 160 Millionen Euro pro Jahr von 2014 bis 2020, eine  
20-prozentige Steigerung im Vergleich zu der Zeit vor 2014. Das EIDHR 
unterstützte CSOs in 110 Ländern, wobei nur zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen aus Nicht-EU-Staaten bedacht wurden. Es war das wichtigste 
Instrument zur Unterstützung lokaler wie internationaler Organisationen 
zur Förderung von Menschenrechten durch länderbasierte Programme und 
themenbasierte globale Ausschreibungen für Projekte. Das EIDHR hatte 
einen spezifisch Rechte-orientierten Auftrag und konnte CSOs auch ohne 
Billigung ihrer jeweiligen Regierung finanzieren. 
 
Die größte Zahl von EIDHR-Projekten ging an lokale CSOs mit 45 Prozent, 
im Vergleich zu 26 Prozent für internationale Organisationen. Da die lokalen 
Zuschüsse in der Regel kleiner waren, erhielten internationale Organisa-
tionen einen größeren Anteil der Mittel insgesamt: 47 Prozent, verglichen 
mit den 33 Prozent für lokale CSOs. Andererseits waren in diesem Zeitraum 
mehr Projekte für internationale CSOs von der Art, die eine Weitergabe von 
Projektzuschüssen an Dritte vorsahen.15 Änderungen an der Durchführungs-
verordnung (den Regeln für die Vergabe von EU-Hilfen) brachten ein gewis-
ses Maß an zusätzlicher Flexibilität, die es gestattete, die Mittel schneller 
auszugeben und auch direkt Aktivisten zuzuleiten, statt über CSOs zu gehen. 
Mehr Unterstützung als in früheren Programmperioden wurde außerhalb 
von Ausschreibungen vergeben, wodurch die Kommission spezifischen CSOs, 
die unter Druck standen, mit schnellem Eingreifen helfen konnte. 
 
Beispiele für große Projekte sind die Initiative der Kommission zur Unter-
stützung der Demokratie, über die in der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre 
für die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren knapp 5 Mil-
lionen Euro an Experten gezahlt wurden, sowie eine CivicTech4Democracy 
Initiative, die 5 Millionen Euro zur Unterstützung staatsbürgerlichen Aktivis-
mus durch digitale Technologien vergab. Das EIDHR war zum Teil auf sehr 
schwierigem Gelände unterwegs; so war es am Ende des Jahrzehnts fast die 
einzige Quelle der Unterstützung für CSOs in Russland. In diesem Zeitraum 
führte die EU eine dramatisch angestiegene Zahl von Konsultationen und 
Foren mit CSOs durch, und die Delegationen haben nun fast täglich Kontakt 
zu wichtigen Verteidigern von Menschenrechten. Das EIDHR finanzierte 
Aktivisten ganz konkret mit dem Auftrag, ihre Ideen und Stellungnahmen in 
formelle EU-Menschenrechtsdialoge und Entscheidungsfindungsprozesse 
einzuspeisen.16  
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Die größte Schwerpunktverlagerung in den 2010er-Jahren bestand auf dem 
besonderen Augenmerk für die Unterstützung der Zivilgesellschaft, wenn sie 
direkt bedroht, gefährdet oder angegriffen wurde; dafür wurden in diesem 
Zeitraum 25 Prozent der EIDHR-Mittel verwendet, wobei angesichts der 
neuen Risiken, denen Aktivisten weltweit ausgesetzt sind, ungefähr 10 Pro-
zent nun auf vertraulicher Basis vergeben werden. Im Fall akuter Bedrohung 
konnten Menschenrechtsverteidiger aus dem Dringlichkeitsfonds des EIDHR 
ausgesprochen schnell bedacht werden. Die EU hat einen unter dem Namen 
protectdefenders.eu bekannten Mechanismus zum Schutz von Menschen-
rechtsverteidigern eingerichtet. In diesem Rahmen hat ein Konsortium von 
12 internationalen NGOs Dringlichkeitszuschüsse für Umsiedlung, den Schutz 
einzelner Personen und Rechtshilfe zur Verfügung gestellt. Bis 2020 hatte 
protectdefenders.eu über eintausend Notfallzuschüsse, Schulungen für fünf-
tausend gefährdete Menschenrechtsverteidiger (human right defenders – 
HRDs) und anderweitige Hilfen für über zehntausend HRDs bereitgestellt.17 
 
Das EIDHR befasste sich zunehmend mit Dringlichkeitshilfen dieser Art 
und der Verteidigung des zivilen Raums, während das CSO-LA-Programm 
(siehe unten) den längerfristigen allgemeinen Kapazitätsaufbau der Zivil-
gesellschaft im Auge hatte. Als neue Priorität des EIDHR ergab sich die 
Unterstützung von CSOs, die sich um die Belange der Migranten kümmer-
ten, auch zivilgesellschaftliche Bemühungen um LGBT-Rechte (lesbisch, 
schwul, bisexuell und transgender) wurden in dieser Periode verstärkt finan-
ziert. Während die meisten EIDHR-Mittel CSOs zuflossen, wurde etwa ein 
Viertel für Wahlbeobachtungsmissionen abgestellt; dieser Prozentsatz wurde 
von vielen zivilgesellschaftlichen Gruppen kritisiert, da die entsprechenden 
Ressourcen bei ihnen fehlten. 
 
Die Kommission betonte, der EIDHR habe sich in diesem Zeitraum stärker 
politisiert und ein etwas besseres Gleichgewicht zwischen Demokratie und 
Menschenrechten gefunden – bisher war die Demokratie im Vergleich zur 
Finanzierung der wichtigsten Menschenrechte immer deutlich weniger be-
achtet worden. Die höheren Beträge für die Stützung der Demokratie kamen 
vor allem neuen Foren der Bürgerbeteiligung und Projekten zur freien Mei-
nungsäußerung zugute. Einiges ging auch an Parlamente und politische 
Parteien; damit wurde zwar der Umstand korrigiert, dass diese wichtigen 
Bereiche bisher vernachlässigt worden waren, gleichzeitig aber auch die 
Finanzierung der Zivilgesellschaft verringert. Trotz der Bemühungen des 
EIDHR, sich ein politischeres Profil anzueignen, wurde die EU generell von 
zivilgesellschaftlichen Gruppen dafür kritisiert, vorsichtiger zu werden und 
Mittel in dem Maß, in dem Regimes externe Finanzierung zunehmend und 
aufwändiger kontrollierten, in harmlose und unpolitische CSO-Projekte zu 
investieren.  

Ein Viertel der EIDHR- 
Mittel wurde für Wahl- 
beobachtungsmissionen  
genutzt, was viele  
CSOs kritisierten. 
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Das Programm Zivilgesellschaftliche Organisationen –  
lokale Gebietskörperschaften (CSO-LA) 
 
Die andere relativ allgemeine und geografisch übergreifende Quelle für 
die Unterstützung der Zivilgesellschaft war das thematische Programm 
Zivilgesellschaftliche Organisationen – lokale Gebietskörperschaften 
(CSO-LA) im Rahmen des Entwicklungszusammenarbeitsinstruments (DCI). 
Dabei ging es in erster Linie um die Stärkung von CSOs und lokalen Gebiets-
körperschaften mit dem Ziel der Förderung international vereinbarter Ent-
wicklungsziele. Wie das EIDHR konnte auch das CSO-LA-Programm für die 
Finanzierung von CSOs in Staaten, in denen die EU kein formelles Entwick-
lungsprogramm betrieb, ohne Zustimmung der Regierung umgesetzt wer-
den. Das DCI versorgte CSOs über eine nicht zweckgebundene Rücklage von 
5 Prozent und einen schnell mobilisierbaren Krisenfonds mit zusätzlichen 
Mitteln. 
 
Beim CSO-LA Programm im Rahmen des DCI ging es um die Stärkung der 
Rolle der CSOs als Akteure der Entwicklung und der Verbesserung guter 
Regierungsführung. Im Zeitraum 2014-2020 wurden 1,9 Milliarden Euro an 
CSOs und lokale Gebietskörperschaften ausgezahlt. Zivilgesellschaftliche 
Strategiepläne waren die Grundlage der CSO-Finanzierung in den jeweiligen 
Ländern und führten zu Konsultationen zwischen EU-Beamten und Akti-
visten. Der Großteil der Finanzierung lief über von den Delegationen der 
einzelnen Länder verwaltete Ausschreibungen; die darin vorgegebenen 
Prioritäten mussten von den CSOs zwar übernommen werden, waren zu-
nehmend aber auch so formuliert, dass die örtlichen CSOs die Projektvor-
schläge nach ihren eigenen Ideen und Prioritäten gestalten konnten. So 
konnte die Unterstützung in diesem Zeitraum an die länderspezifischen 
Gegebenheiten angepasst werden. An mehreren Orten ging die Zivilgesell-
schaft noch einen Schritt weiter und wurde bei der Verwaltung und Gestal-
tung des Finanzierungsprofils zum gleichberechtigten Partner der EU-Dele-
gation.18 
 
Eine unabhängige Bewertung kam zu einem weitgehend positiven Ergebnis 
des CSO-LA Programms; es habe wirksame Projekte unterstützt und EU-weite 
Ansätze gegenüber der Zivilgesellschaft verbessert. Vor allem die Strate-
giepläne trugen dazu bei, dass die Finanzierungsziele von Kommission und 
EU-Mitgliedsstaaten besser aufeinander abgestimmt waren, mehr ländliche 
und marginalisierte Gruppen erreicht wurden und ausgedehntere Konsulta-
tionen mit den CSOs stattfanden. Bei der Bewertung wurden aber auch noch 
verbleibende Herausforderungen gefunden wie zum Beispiel der Zusam-
menhang zwischen Projektebene und politischer Wirkung. In den meisten 
Ländern war nicht untersucht worden, inwieweit das Programm insgesamt 

CSOs treten als Akteure  
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Regierungsführung auf. 
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einen Bezug zur oder Wirkung auf die gesamtpolitische Lage hatte. Das 
Programm finanzierte viel mehr Projekte zu Dienstleistungsangeboten als 
Themen im Bereich der Politikführung, und es war nicht wirklich ersicht-
lich, inwieweit die klare Präferenz für die Hilfe für CSOs im Bereich Dienst-
leistungsfunktionen einen Beitrag zur Verbesserung von Indikatoren der 
Regierungsführung wie beispielsweise Rechenschaftspflicht leistet. Viele 
Mittel wurden in unpolitische Projekte geleitet, um das Problem des sich 
schließenden zivilen Raums zu umgehen; auf Projektebene mag die CSO-
Unterstützung dann vielleicht wirksam erscheinen, aber sie entsprach nicht 
dem vorgegebenen Anspruch, den Zivilgesellschaften als Bestandteil guter 
Regierungsführung freien Raum zu gewähren. Tatsächlich bleibt die Lage 
bei den in dieser Bewertung geprüften Fällen ausgesprochen repressiv oder 
weist eine dramatische Verschlechterung der Normen guter Regierungsfüh-
rung auf – in Brasilien, Tschad, Indonesien, Mosambik, Myanmar, Senegal, 
Südafrika, Tadschikistan, Uganda, Zimbabwe.19 
 
 
 
Weitere Instrumente 
 
Mehrere andere EU-Instrumente unterstützten CSOs auf einer etwas be-
scheideneren Ebene oder in Bereichen, die zum Teil vom Kernmandat ab-
wichen. Das Instrument zur Förderung von Sicherheit und Frieden (IcSP) 
finanzierte zivilgesellschaftliche Organisationen im Bereich Krisenmanage-
ment. Zusätzliche CSO-Hilfe floss aus geografischen Haushaltszeilen. Das 
Instrument für Heranführungshilfe (IPA) unterstützte die Zivilgesellschaft 
in den Kandidatenländern des Westbalkans und die Türkei. Es ging in erster 
Linie um die Unterstützung der Zivilgesellschaft mit dem Ziel, sie bei der 
Beitrittsvorbereitung des Landes eine positive Rolle spielen zu lassen und 
insbesondere darauf zu achten, inwieweit die Regierung sich an die für eine 
EU-Mitgliedschaft erforderlichen Vorgaben, Gesetze und Regelungsanpas-
sung hält. Das IPA stellte den CSOs in den Beitrittsländern auch mehr Mittel 
für die Wahrung von Menschenrechten und Demokratie zur Verfügung. 
 
Die Fazilität für die Zivilgesellschaft in der Nachbarschaft (NCSF) bestand 
von 2011 bis 2013 im Rahmen des Europäischen Nachbarschafts- und Part-
nerschaftsinstruments und war auf die zivilgesellschaftliche Entwicklung 
in der ENP-Region gerichtet; viele NCSF-Projekte erstreckten sich bis in die 
zweite Hälfte des Jahrzehnts. Ab 2014 wurde sie vom Europäischen Nachbar-
schaftsinstrument (ENI) abgelöst, über das Mittel zur Stärkung der Kapazität 
örtlicher CSOs vergeben wurden, damit diese die Regierung zur Rechenschaft 
ziehen und die Kontrolle über interne Reformprozesse sichern konnten.20 
Zu diesem Zweck ermöglichten ENI-Mittel den CSOs, sich in die Vorbereitung, 
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Umsetzung und Überwachung der EU-Hilfe in den prioritären Bereichen 
der Zusammenarbeit, die mit den Partnerregierungen vereinbart worden 
waren, einzuschalten. Die Kommission stellte 5 Prozent der bilateralen 
ENI-Beträge für die Zivilgesellschaft ab. Darüber hinaus enthielt das ENI 
einen flexiblen Puffer von 10 Prozent für unvorhergesehenen Bedarf, über 
den auch CSOs rasch versorgt werden konnten. 2017 stellte die EU für die 
Zeit bis 2020 weitere 170 Millionen Euro für den östlichen Teil der Nach-
barschaft, die sogenannten östlichen Partnerschaftsländer, zur Verfügung. 
 
 
 
Entwicklung und Herausforderungen 
 
Über diese empirischen Daten und Trends hinaus machten in diesem Zeit-
raum weitergehende Herausforderungen und Änderungen ihren Einfluss 
geltend. Während der 2010er-Jahre machte sich die EU daran, mehrere 
Aspekte ihrer Unterstützung der Zivilgesellschaft zu verbessern. Damit 
reagierte sie auf seit langem vorgebrachte Kritik und auch auf die tiefgrei-
fenden Änderungen, denen die Zivilgesellschaft selbst in diesem Zeitraum 
unterworfen war. In dem Bemühen um eine besser abgestimmte Politik 
schuf die EU in der Generaldirektion für Nachbarschaft und Erweite-
rungsverhandlungen (GD NEAR) der Kommission ein Kompetenzzentrum 
für zivilgesellschaftliche Fragen, um über verschiedene Länder und Regio-
nen hinweg gemeinsame Lehren zu ziehen und Empfehlungen für bewährte 
Praxis zu entwickeln. Die Querschnittsthemen von besonderer Relevanz 
umfassten: 
 
Ein größerer Kreis von Empfängern und neue Finanzierungsmodalitäten. 
Als Reaktion auf Bedenken, die meisten Mittel seien bisher einer ziemlich 
gleichbleibenden und ausgewählten Gruppe großer städtischer CSOs zu-
gutegekommen, entwickelte die EU neue Regeln für die Weiterleitung von 
Projektzuschüssen an Dritte – also die Praxis, einer Empfängergruppe Mittel 
zur Verfügung zu stellen, die diese dann an eine Reihe anderer Organisa-
tionen weiter verteilen konnte. Gemäß diesen Regeln gelangte ein zuneh-
mender Anteil an EU-Mitteln über zwischengeschaltete Stellen zu kleineren 
zivilgesellschaftlichen Organisationen. Viele von ihnen befanden sich an 
ländlichen Orten, und viele wiesen relativ lockere und veränderliche Struk-
turen auf. Diese Entwicklung zielte ebenfalls darauf ab, Organisationen in 
relativ restriktiven Umgebungen, wo direkte EU-Hilfe schwierig war, zu er-
reichen. Die Kommission begann, vor der Formulierung ihrer Ausschreibun-
gen mehr auf diese örtlichen zivilen Akteure zu hören, um das Kernfinanzie-
rungsverfahren verstärkt auf die Basis abzustellen. Aus dem gleichen Grund 
bemühte sich die EU-Hilfe in den 2010er-Jahren um eine durchgängige 
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Berücksichtigung zivilgesellschaftlicher Anliegen. Das bedeutete, dass CSOs 
im Rahmen anderer genereller Entwicklungshilfeprogramme im Bereich 
Wirtschaft, Soziales, Gesundheit oder Bildung mit einbezogen wurden, 
ohne dass dies eigens als Unterstützung der Zivilgesellschaft ausgewiesen 
worden wäre. 
 
Angriffe auf CSOs. In den 2010er-Jahren wurde die Zivilgesellschaft defen-
siver und die Unterstützung der EU reagierte auf diese Veränderung. In den 
vergangenen Jahren floss ein größerer Teil der EU-Mittel direkt in den 
Schutz von Aktivisten vor staatlicher Repression. Die EU-Hilfe zur Unter-
stützung der Demokratie verschob sich in Richtung Abwehr von Angriffen 
auf die Zivilgesellschaft, Desinformation und Wahlmanipulationen. Die 
EU reagierte energisch auf die zunehmenden Bedrohungen der Zivilgesell-
schaft weltweit. Erreicht wurde dies durch den Dringlichkeitsfonds des 
EIDHR und die Initiative Protectdefenders.eu, die die Notwendigkeit einer 
allgegenwärtigen Unterstützung für akut bedrohte Aktivisten deutlich be-
tont hat. 
 
Neuer Aktivismus. In diesem Zeitraum beschleunigte sich ein allgemeiner 
Trend in Richtung mehr informellen Aktivismus und explosiverer Massen-
proteste. Die Zivilgesellschaft ist nicht mehr das gleiche Reservat formell 
strukturierter und eingetragener proeuropäischer CSOs wie früher. Dem 
entsprechend bemühte sich die EU, ihre Unterstützung über die streng 
formellen NGOs hinaus auch auf Einzelpersonen und nicht eingetragene 
Gruppierungen zu erstrecken. In der Türkei verkörperte die innovative Sivil 
Düşün-Initiative diesen Ansatz und stellte über 1.500 Zuschüsse bereit. 
Und die EU finanzierte weiterhin einige neuere Akteure der Zivilgesell-
schaft selbst in schwierigen Fällen wie Aserbeidschan, Belarus, Ägypten, 
Russland und Zimbabwe. 
 
Allerdings hielt sich die Union mit dem Angebot finanzieller Unterstützung 
für prodemokratische Massenproteste eher zurück; bei großen Aufständen 
ruft die EU in ihren Erklärungen fast immer zu Zurückhaltung und Dialog 
auf. Da die EU wenig tat, um die Zivilgesellschaft bei Protesten zu ermutigen, 
befand sie sich in einer Partnerschaft mit halbautokratischen Regierungen 
gerade in dem Moment, in dem es dank demokratischer Proteste gelungen 
war, genau diese Regimes zu vertreiben – was bei vielen Aktivisten den 
Eindruck hinterließ, die EU sei eher Hindernis als Förderer des demokrati-
schen Übergangs gewesen. Sie hat wohl ansatzweise Kontakte zu Gruppen 
der Protestbewegung gesucht, ohne die Proteste selbst direkt zu unterstüt-
zen, aber auch das geschah nur in sehr bescheidenem Maß. In einer Zeit von 
Volksaufständen blieb die EU bei ihrem bevorzugten Muster für reibungs-
losen und nicht kontroversen politischen Wandel.  

Die EU schreckte  
davor zurück,  
prodemokratische  
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Migrationsprioritäten und gute Regierungsführung. Die zivilgesellschaft-
liche Komponente der Migrationspolitik gewann in diesem Zeitraum an 
Bedeutung, mit gemischten Folgen für die Agenda guter Regierungsführung. 
In den späten 2010er-Jahren kam es zu einem starken Anstieg der Ausgaben 
zur Eindämmung der Migrationszuflüsse und Bearbeitung der humanitären 
Folgen der massiven Bewegungen von Vertriebenen. Dies wurde zum am 
schnellsten wachsenden Bereich der auswärtigen Finanzierung der EU, und 
ein beträchtlicher Teil davon floss zivilgesellschaftlichen Organisationen 
zu. In dem Maß, in dem es dabei um den Schutz der Menschenrechte der 
Flüchtlinge und wirksame Verwaltungsmechanismen für ihre Versorgung 
ging, wurden damit auch Vorgaben der Agenda für gute Regierungsführung 
erfüllt. 
 
Die EU errichtete ihren Madad-Treuhandfonds, um syrische Flüchtlinge in 
Ländern wie Jordanien und Libanon zu unterstützen. 2020 enthielt dieser 
Fonds über 2 Milliarden Euro mit Beiträgen von 21 Mitgliedsstaaten; damit 
soll zivilgesellschaftlichen Gruppen dabei geholfen werden, die vertriebene 
Bevölkerung mit Dienstleistungen zu versorgen und zu ihren Rechten (wie 
Zugang zu Bildung) zu verhelfen. Besonders hervor stach die Vergabe von 
6 Milliarden EU-Geldern für Flüchtlinge in der Türkei. Die EU errichtete dann 
einen größeren und gesonderten Dringlichkeitstreuhandfonds für Afrika, 
der bis 2020 mit 4 Milliarden Euro dotiert war, um die Migration aus Nord- 
und Subsahara-Afrika abzublocken. Ein Großteil dieser Gelder verfolgte 
Sicherheitsziele wie die Verstärkung von Grenzkontrollen und Migrations-
management in den Aufnahmeländern, obwohl der Fonds auch eine „Regie-
rungsführungstranche“ enthielt, die zum Teil CSOs, die im Bereich Menschen-
rechte und migrationsrelevante Reformen der Regierungsführung tätig sind, 
zugutekam. 
 
Covid-19-Pandemie. 2020 veranlasste die Covid-19-Notsituation die EU 
zur Umwidmung von Teilen ihrer Entwicklungshilfe, um dem Gesundheits-
notstand zu begegnen. Entsprechend mussten Mittel von anderen Sektoren 
abgezogen und rasch für Notfallhilfe und Covid-19-bezogene Maßnahmen in 
Entwicklungsländern freigegeben werden. Zum Teil gingen diese Mittel an 
CSOs, die mit der Pandemie zu tun hatten. Trotzdem geriet die Agenda für 
gute Regierungsführung während der Krise, wenn auch aus verständlichen 
Gründen, etwas ins Hintertreffen. Die EU stellte Mittel für den Iran, Venezuela 
und Syrien, um einer eventuellen Instabilität während der Gesundheits-
krise vorzubeugen.21 Die EU betonte, im Zusammenhang mit der Pandemie 
eingeführte Krisenmaßnahmen dürften nicht als Vorwand für den Ausbau 
von Autoritarismus genutzt werden. Dennoch ging es 2020 in erster Linie 
um die Bekämpfung der Pandemie.  

In den späteren 2010er- 
Jahren berücksichtigte  
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In diesem Abschnitt geht es um die Änderungen der Finanzierung und 
weiterer Elemente des EU-Instrumentariums, die sich mit dem neuen MFR 
nun für den Zeitraum nach 2020 ergeben. Geprüft werden mehrere neue 
Instrumente mit Blick auf die Frage, welche Vorteile, aber eventuell auch 
Nachteile sie für die Unterstützung der Zivilgesellschaft mit sich bringen. 
Insbesondere richtet sich der Blick auf das neue Engagement der EU, zivil-
gesellschaftliche Akteure der weniger traditionellen Art, deren Bedeutung 
weltweit zunimmt, stärker zu berücksichtigen. Außerdem wird einge-
schätzt, inwieweit sich Covid-19 auf die Unterstützung der Zivilgesellschaft 
auswirkt. 
 
Neugestaltete Finanzinstrumente. Im März 2020 veröffentlichte die 
Kommission einen aktualisierten Aktionsplan für Menschenrechte und 
Demokratie, in dem unter anderem mehr Mittel für neue Arten prodemokra-
tischen Aktivismus zugesagt wurden. In den ersten Monaten 2021 verein-
barten die EU-Institutionen zusammen mit EU-Delegationen eine Reihe 
von Strategien für die entsprechende Umsetzung einschließlich einer Neu-
auflage von zivilgesellschaftlichen Strategieplänen, mehrjährigen Indi-
kativprogrammen (MIPs) und Länderstrategien für Menschenrechte und 
Demokratie. Vor allem die MIPs bestimmen die prioritären Bereiche der 
EU-Zusammenarbeit mit Partnerländern und geben Mittel für Verpflichtun-
gen aus dem Aktionsplan frei, wozu auch die Unterstützung der Zivilgesell-
schaft gehört. Für ungefähr ein Drittel der EU-Delegationen stehen gute 
Regierungsführung, Demokratie und Menschenrechte ganz oben in ihren 
jeweiligen Länder-MIPs. 
 
Der dritte Gender-Aktionsplan (GAP III) für den Zeitraum 2021-2025 
nimmt nun ebenfalls Fahrt auf und lenkt neue Mittel zu CSOs, die sich mit 
der politischen Emanzipierung und Teilhabe von Frauen befassen. 2021 
führte die EU entsprechend mehrere neue regionale Strategien ein, die for-
mell Unterstützung für eine verbesserte Zivilgesellschaft und gute Regie-
rungsführung zusagen. Dazu gehören ein neues Partnerschaftsabkommen 
zwischen der EU und den Mitgliedern der Organisation Afrikanischer, Karibi-
scher und Pazifischer Staaten, eine neue EU-integrierte Strategie für die 
Sahelzone und das Dokument, das eine „erneuerte Partnerschaft mit der 
südlichen Nachbarschaft vorsieht: eine neue Agenda für das Mittelmeer.“ 
  

Aktuelle Veränderungen 

Die EU sieht jüngst mehr  
Mittel für neue Arten  
des prodemokratischen  
Aktivismus vor. 
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Eine Koordinierungsbemühung zur Unterstützung der Demokratie als 
„Team Europa“ hat unter Leitung der Europäischen Kommission gerade 
begonnen. In diesem Rahmen verpflichten sich die Mitgliedsstaaten und die 
EU-Institutionen, ihre zivilgesellschaftliche Unterstützung für die Demo-
kratie wirksamer aufeinander abzustimmen, wie sie es auch beim gemein-
samen Vorgehen als Team Europa im Fall der Covid-19-Notfallhilfe getan 
hatten. Im Zusammenhang mit dieser Initiative hat die Kommission zusätz-
liche 5 Millionen Euro für unterschiedliche CSO-Projekte freigegeben. Die 
Tatsache, dass die EU für diesen neuen „Team Europa“-Ansatz das Thema 
Unterstützung der Demokratie gewählt hat, weist darauf hin, dass diesem 
Politikbereich der besseren Abstimmung von Hilfen für CSOs zwischen den 
europäischen Geldgebern und Programmen eine gewisse Priorität einge-
räumt wird. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichts haben sich elf 
Mitgliedsstaaten dieser Initiative angeschlossen. 
 
Der neue EU-Haushalt 2021 bis 2027 oder der mehrjährige Finanzrahmen 
(MFR) sieht eine mäßige Anhebung der Mittel für Menschenrechte und 
Demokratie vor – obwohl die Mitgliedsstaaten darauf drängten, die im ur-
sprünglichen Kommissionsvorschlag enthaltene Aufstockung zu verringern 
und die Mittel vor allem angesichts der Covid-19-Pandemie anderen Zwe-
cken zuzuführen. Im neuen MFR besteht das EIDHR nicht mehr als eigenes 
Instrument. Die Finanzierung für Menschenrechte und Demokratie erfolgt 
nun über eines von vier thematischen Programmen, die in einem Dach-
instrument mit dem Namen Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungs-
zusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) zusammen-
gefasst sind. Dieses thematische Programm ist für den Zeitraum 2021-2027 
mit 1,36 Milliarden Euro dotiert, etwas mehr als die 1,30 Milliarden Euro 
des EIDHR in der Periode 2014 bis 2020 (Abb. 2). 
 
  

Im neuen EU-Haushalt  
2021 bis 2027 erhöhte  

die EU die Mittel für  
Menschenrechte und  
Demokratie moderat. 
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Abbildung 2: 79,5 Milliarden Euro NDICI Haushaltsdotierung mit Schwerpunkt auf der  
thematischen Komponente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich zum Programm für Menschenrechte und Demokratie ist ein 
neues thematisches CSO-Programm mit weiteren 1,36 Milliarden Euro 
dotiert, etwas weniger als die 1,4 Milliarden, die in das CSO-LA-Finanzie-
rungsinstrument für 2014 bis 2020 flossen. Nur ein Teil des CSO-Programms 
wird für Projekte im Bereich Menschenrechte und Demokratie ausgegeben 
werden. Die Bestimmung (bisher EIDHR und CSO-LA), nach der die Finan-
zierung nicht von Drittstaatsregierungen genehmigt werden muss, gilt jetzt 
im Rahmen der neuen thematischen Programme für alle Unterstützungs-
leistungen für CSOs. Diese thematischen Dotierungen werden von geogra-
fischen Zuwendungen, die fast 80 Prozent des gesamten NDICI-Haushalts 
ausmachen, bei weitem in den Schatten gestellt; circa 15 Prozent oder 
9 Milliarden Euro dieser geografischen Etats sind für demokratierelevante 
Programme vorgesehen. Fünf Prozent der Länderhilfsprogramme in der 
Nachbarschaft sind für die Zivilgesellschaft veranschlagt. Der Haushalt ent-
hält ebenfalls einen Puffer für Dringlichkeiten, wovon 200 Millionen Euro 
in die Unterstützung von Menschenrechten und Demokratie eingehen, wäh-
rend weitere Stützung für Demokratie eventuell noch über die schnelle 
Krisenreaktionsrücklage möglich ist.22 (Abb. 3)  

Quelle: https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf 
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Abbildung 3: Regionale Dotierungen der geografischen Komponente von NDICI im Wert von  
60,39 Milliarden Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohärenz und Anstoß? Die Kommission ist davon überzeugt, dass diese Ände-
rungen der Finanzierung der Demokratie im Allgemeinen und der Unterstüt-
zung der Zivilgesellschaft im Besonderen zugutekommen. Die Entschei-
dungsträger sind sich sicher, dass Mittel für prodemokratische Bewegungen 
dank des einheitlichen Instruments schneller freigegeben und verteilt wer-
den können. Sie meinen ebenfalls, dass der neue Rahmen für Demokratie 
und Menschenrechte stärker als in der Vergangenheit in die bilateralen Hilfs-
programme für Empfängerländer einfließen wird. In der Tat greifen viele der 
Veränderungen schon lange bestehende Forderungen nach mehr Kohärenz 
und Rationalisierung auf. Viele Beurteilungen der 2010er-Jahre verwiesen 
auf die Notwendigkeit, die Verbindungen und Komplementaritäten zwischen 
den verschiedenen Quellen der CSO-Finanzierung zu verbessern. Das scheint 
nun in Form der gestrafften Finanzierungsstrukturen des MFR 2021 bis 2027 
geschehen zu sein.  

Quelle: https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf 
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Es bestehen aber trotzdem noch Sorgen und Bedenken. Einige zivilgesell-
schaftliche Akteure fürchten, die für sie vorgesehenen Mittel seien in den 
neuen Strukturen nicht ganz so festgeschrieben wie gegenwärtig, wenn 
Regierungen darauf dringen, Geld zu anderen Prioritäten wie Migrations-
kontrolle und Terrorismusbekämpfung umzuleiten. Die neuen Strukturen 
garantieren keine volle Komplementarität und Kohärenz, da es immer noch 
eine gewisse Trennung zwischen thematischer und geografischer Finanzie-
rung gibt. Genau betrachtet ist dies natürlich unvermeidlich; die Mittel 
müssen schließlich irgendwie aufgeteilt werden. Insgesamt gibt es Befürch-
tungen, die Prioritäten der Zivilgesellschaften könnten in Mitleidenschaft 
gezogen werden. 
 
Trends und Prioritäten. Für den Zeitraum nach 2020 setzt die EU bei der 
Unterstützung der Zivilgesellschaft den Weg fort, den sie in den 2010er-
Jahren eingeschlagen hatte. Die Europäische Kommission achtet mehr auf 
die Einbeziehung der CSO-Unterstützung in geografische und sektorale 
Programme. Da das Team Europa auf der bestehenden gemeinsamen Pro-
grammgestaltung aufbaut und noch darüber hinausgeht, möchte die Kom-
mission mehr mit Mitgliedsstaaten und den europäischen Förderbanken 
zusammenarbeiten. Im Rahmen des zivilgesellschaftlichen thematischen 
Programms bestehen ihre Kernziele darin, ein Umfeld zu begünstigen, in 
dem CSOs gedeihen und sich an inhaltlichen Dialogen über EU-Politik betei-
ligen können. Sie arbeitet an einer neuen globalen Initiative zur Schaffung 
eines für die Zivilgesellschaft günstigen Umfelds. Das zivilgesellschaftliche 
thematische Programm legt den Schwerpunkt auf allgemeinen Kapazitäts-
aufbau, während das Programm für Demokratie und Menschenrechte sich 
stärker darauf konzentriert, Aktivisten vor Angriffen von Regierungen zu 
schützen. 
 
Ein vorrangiges Ziel der EU ist es, mehr Mittel von den großen CSOs weg 
und zu den örtlichen Akteuren hinzulenken; 80 Prozent der EU-Mittel für 
die Zivilgesellschaft werden jetzt von den Delegationen verwaltet, um so 
den örtlichen Prioritäten zu entsprechen. Die aktualisierten zivilgesellschaft-
lichen Strategiepläne spiegeln eine intensivere Einbeziehung der örtlichen 
CSOs und deren stärkere Einflussnahme auf die Prioritäten wider. Die Stra-
tegiepläne öffnen sich in nie da gewesener Weise für die Berücksichtigung 
der Meinungen der CSOs; es entsteht ein besser strukturierter, systemati-
scher und kontinuierlicher Prozess, der nun sowohl die Umsetzung als auch 
die Konzipierung der Maßnahmen umfasst. Regionale Foren ermöglichen 
ebenfalls eine stärkere Beteiligung örtlicher CSOs. Die Kommission geht 
dabei über die traditionellen Konsultationen mit CSOs hinaus, da diese 
Foren eher auf der örtlichen Ebene stattfinden, wo Basisgruppen zum Zug 
kommen können.  

Die EU möchte die  
CSO-Unterstützung  
stärker in geografische  
und sektorale Programme  
einbeziehen. 
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Die Kommission stockt die direkte Finanzierung von Basisgruppen auf. Sie 
baut das System der Weitergabe von Zuschüssen signifikant aus, um so 
die kleinen gemeinschaftsbasierten Gruppen zu erreichen. Kommissions-
beamte weisen darauf hin, dass sie internationale CSOs inzwischen routine-
mäßig dazu auffordern, örtliche Gruppen eigens zu unterstützen und sich 
als „Schirmgesellschaft“ dafür einzusetzen, dass häufig polarisierte Ge-
meinschaftsgruppierungen zueinander finden. Sie betonen, ihre allererste 
Priorität für den gegenwärtigen Finanzierungszeitraum bestehe darin, über 
den Kreis der traditionellen CSO-Empfänger hinaus neuere, kleinere Organi-
sationen, die in örtlichen Gemeinschaften verankert sind und in gerade dort 
relevanten Projekten arbeiten, zu erreichen und mit Mitteln zu versorgen. 
Sie glauben, dass die neue, straffere MFR-Struktur ihnen ermöglicht, diesem 
seit langem vorgegebenen Ziel besser und konkreter näher zu kommen, als 
es bisher möglich war. 
 
Eine deutliche Priorität gilt auch einem noch entschiedeneren Zugehen auf 
informelle Bürgerbewegungen. Dieser neu aufkommende Trend hat eng mit 
zwei großen Sorgen zu tun. Die erste betrifft die Covid-19-Pandemie inso-
fern, als informelle Bewegungen, die sich im Schatten des Gesundheitsnot-
stands gebildet haben, in vielen Ländern der ganzen Welt als Helfer un-
schätzbare Dienste geleistet haben – vor allem da, wo Staaten und formel-
lere CSO-Sektoren unvorbereitet und zu hierarchisch aufgestellt waren, um 
effizient reagieren zu können. Ziviles Engagement im Gesundheitsbereich 
wird nun ins Zentrum der EU-Unterstützung der Zivilgesellschaft rücken 
und in den nächsten Jahren in eine Reihe anderer entwicklungspolitischer 
und dienstleistungsorientierter Finanzprogramme integriert. Die Pandemie 
wirkte für diese Art von informellem Bürgereinsatz wie ein Katalysator, und 
die EU-Finanzierung passt sich diesem Trend bereits an. 
 
Die zweite große Sorge ist die Herausforderung, Unterstützung in hochre-
pressiven Umfeldern, wo Staaten CSOs ausdrücklich, systemisch und zu-
nehmend drakonisch im Visier haben, weiterhin aufrechtzuerhalten. Viele 
Aktivisten legen sich inzwischen eher informelle Strategien zu, um der re-
pressiven Aufmerksamkeit von Regimen zu entgehen, und in einigen Ländern 
gibt dies der Zivilgesellschaft ein Gefühl größerer Flexibilität. Geber machen 
sich nun auch daran, auf diesen laufenden Anpassungsprozess zu reagieren, 
und bemühen sich, ihm bei ihren Finanzierungsschritten Rechnung zu tragen. 
 
In dem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie Finanzierungsmuster auf 
Massenproteste reagieren. In vielen Ländern und Gemeinschaften wurde 
die Hinwendung zu informellen zivilen Organisationen in Verbindung mit 
der Mobilisierung von Protesten gebracht. Hier tut sich ein Dilemma auf, 
denn die EU kann Protestbewegungen nicht direkt unterstützen. Aber sie 

Informeller Aktivismus  
nimmt in hoch- 

repressiven Umfeldern  
zu und erschwert die  

Finanzierung von CSOs. 
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bemüht sich nun vermehrt darum, etablierte CSOs dazu zu bringen, sich auf 
diese einzulassen. Sie bietet über die Unterstützung von Projekten hinaus 
mehr Betriebskostenzuschüsse und verlässlichere langfristige Mittel an. Sie 
benutzt mehr lokale Sprachen und reagiert verstärkt auf Krisen, statt Projekt-
themen aus EU-Mehrjahresplänen zu bearbeiten. 
 
Für diesen Bericht ist von beträchtlicher Bedeutung, dass die genannten 
Merkmale der Unterstützung der Zivilgesellschaft sich ganz anders anfühlen 
als das, was man mit der traditionellen Agenda für gute Regierungsführung 
verbindet. Bei ihnen geht es darum, der Zivilgesellschaft dabei zu helfen, 
sich bei bestimmten dringlichen Themen ohne große Reibungsverluste ein-
zubringen und in zunehmend feindlicher Atmosphäre ein gewisses Maß an 
ziviler Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Diese Finanzierungsschiene lenkt 
zum Teil ab von den formellen CSOs, die mit staatlichen Stellen gemeinsam 
konstruktiv Themen wie Offenheit, Transparenz und Effizienz bearbeiten – 
der Standardansatz für gute Regierungsführung. Diese eher traditionellen 
Elemente der Unterstützung für CSOs sind nicht verschwunden, aber sie 
haben nun ein Gegengewicht in Form einer zivilgesellschaftlichen Agenda, 
hinter der eine ganz andere Dynamik steckt. Bei dieser Agenda wird vor 
allem versucht, den zivilen Aktivisten auf der wirklich lokalen Ebene mehr 
Legitimität und Präsenz zu verschaffen; es geht weniger um die formellen 
Agenden für strukturelle und technokratische Reform der Regierungsführung. 
So gesehen könnte der Unterschied zwischen der zivilgesellschaftlichen 
Agenda und der Agenda für gute Regierungsführung in der jetzigen Finan-
zierungsperiode durchaus noch größer werden. 
 
Die Kommission arbeitet im Übrigen ganz konkret an flexibleren digitalen 
Möglichkeiten, CSOs in hochrepressiven Umfeldern durch kleine örtliche 
und manchmal digitale Akteure zu erreichen. Ein neues Referat für digitale 
Technologie im Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) wird unter ande-
rem die Unterstützung für digitalen Aktivismus fördern. Die Kommission 
versucht nun, Mittel mehr als früher Einzelpersonen zukommen zu lassen, 
in erster Linie zur Förderung ihrer Eigenständigkeit; es ist eine Form von 
Unterstützung, die weniger an EU-bezogene Normen oder institutionelle 
Themen gebunden ist. 
 
2021 verstärkten sich die Überlegungen zum Zusammenhang zwischen der 
Art, wie EU-Gelder verwendet werden auf der einen Seite, und den europäi-
schen geopolitischen Prioritäten auf der anderen. Die EU-Institutionen sind 
formal verpflichtet, einen stärkeren geopolitischen Überbau in die Finanzie-
rungstrends und Programme vor Ort einfließen zu lassen. In der Praxis stellt 
sich die Umsetzung dieses erklärten Ziels allerdings als schwierig heraus, 
und Zweifel werden laut, ob der geopolitische Fokus eventuell eher ein 

Die EU möchte dem  
zivilen Aktivismus  
auf lokaler Ebene mehr  
Legitimität verschaffen. 
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Problem als ein Anreiz für die Unterstützung der Zivilgesellschaft ist. Eine 
ähnliche Debatte dreht sich um die Frage, ob die EU sich globaler aufstellen 
oder eher auf ihre Nachbarschaft konzentrieren sollte, um die potenziellen 
Lücken zu füllen, die sich aus der zunehmenden strategischen Hinwendung 
der USA zum Indo-Pazifik-Raum ergeben. 
 
Umgeleitete Hilfe. Eine weitere gegenwärtige Priorität besteht darin, CSO-
Empfängern in dem Maß, in dem die EU-Regierungen weniger Geld zur Ver-
fügung stellt, mehr Mittel zukommen zu lassen. Als die EU sich von Belarus 
distanzierte, stellte sie für die belarussische Zivilgesellschaft sehr schnell 
50 Millionen Euro zur Verfügung und bot ein 3 Milliarden schweres Paket 
als Anreiz für Reformen an – was weitgehend der Zivilgesellschaft zugute-
käme, sollte die EU diesen gesamten Betrag ausgeben. In Afghanistan be-
müht sich die EU darum sicherzustellen, dass neue Katastrophenhilfen und 
andere Arten der Unterstützung für die Bevölkerung über die CSOs und 
nicht die Regierung der Taliban geleitet werden. Es bleibt abzuwarten, ob 
eine solche Umwidmung von Mitteln in der auswärtigen Politik der EU künf-
tig häufiger stattfinden wird, aber Vorstöße dieser Art könnten der Unter-
stützung der Zivilgesellschaft generell beträchtlichen Auftrieb verschaffen. 
EU-Beamte betonen, Mittel würden häufiger umgeschichtet, wobei oft inter-
nationale CSOs hinzugezogen werden, die die Mittel rasch aufnehmen und 
dann auf eine Art und Weise an lokale Initiativen weiterleiten, die die Pro-
jekte vor Einschüchterung seitens der Regierung schützt. 
 
Der European Endowment for Democracy (EED). Erwähnenswert ist auch 
die gegenwärtige Ausweitung der Tätigkeiten eines weiteren Akteurs in 
diesem Bereich: der EED oder Europäischer Fonds für Demokratie. Er stockt 
gerade die Zahl seiner Zuschüsse für die Zivilgesellschaft beträchtlich auf 
und formiert sich in dieser Programmperiode zu einem prominenten Mit-
spieler bei der Unterstützung von CSOs. Inzwischen fließen zunehmend 
EU- und andere Mittel über den EED, wobei dieser den selbst definierten 
„unkonventionellen“ Ansatz verfolgt, die Hilfe innovativen Bereichen der 
Zivilgesellschaft zukommen zu lassen, die in der Vergangenheit eher nicht 
bedacht wurden. EED gehört nicht zur formellen EU-Stützung und somit auch 
nicht zum Geltungsbereich dieses Berichts, aber beachtenswert ist, dass der 
EED nun einen signifikanten, etwas abseits liegenden Kanal für die Unter-
stützung der europäischen Zivilgesellschaft darstellt, der in der Lage ist, 
in problematischen Umfeldern politisch heikle Hilfe zu leisten. Er verfolgt 
einen „Basisansatz für gute Regierungsführung“ mit dem Schwerpunkt auf 
Aktivisten und Medien-Start-Ups; er definiert seine Arbeit mehr im Bereich 
Demokratie und weniger in jenem der guten Regierungsführung, aber viele 
seiner Projekte fallen mit den Themen Transparenz und Kontrolle staatlicher 
Ausgaben doch in die klassische Kategorie guter Regierungsführung.  

Beim Europäischen  
Fonds für Demokratie  

(EED) liegt die Priorität  
auf der Unterstützung  

von Aktivisten und  
Medien-Start-Ups. 
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Seit seiner Einführung im August 2013 hat der EED über 1.500 Initiativen 
finanziert. Er bietet einem großen Kreis von Akteuren einschließlich politi-
scher Bewegungen, einzelner Aktivisten, Medien und nicht eingetragener 
CSOs den Vorteil rascher, kollaborativer und flexibler Unterstützung in dem 
Bestreben, diejenigen Akteure zu erreichen, die nicht von anderen Gebern 
bedacht werden oder unter andere EU-Hilfsinstrumente fallen. Der EED 
wird von der Europäischen Kommission, 23 EU-Mitgliedsstaaten, dem Ver-
einigten Königreich, Kanada und Norwegen unterstützt. Eines der Ziele ist 
es auch, neuen CSOs dazu zu verhelfen, später verstärkt Unterstützung von 
der Europäischen Kommission und anderen institutionellen Gebern zu be-
kommen. Der EED arbeitet gerade an einem Ausbau seiner zivilgesellschaft-
lichen Unterstützung und schlägt dabei innovative, neue Wege ein. Ein 
immer größerer Teil der gewährten Unterstützung wird gegenwärtig nicht 
voll offengelegt, um die Empfänger besser zu schützen. 
 
2020 unterstützte der EED CSOs mit einem Rekordbetrag von 28 Millionen 
Euro, und dieser Betrag soll auch 2021 hoch bleiben. Er vergibt gegenwärtig 
über 300 Zuschüsse pro Jahr, verglichen mit lediglich etwa 100 Mitte der 
2010er-Jahre. Er hat seine Arbeitsweise angepasst, um über Dringlichkeits-
maßnahmen CSOs zu ermöglichen, ihre Arbeit trotz der Covid-19-Pandemie 
fortzusetzen. Angesichts der besonderen Bedeutung der politischen Rolle 
der Medien und ihrer Kontrollfunktionen in politischen Umfeldern, die immer 
restriktiver werden, vergibt der EED nun circa 40 Prozent seiner Unterstüt-
zung an unabhängige Medienkanäle und Initiativen sozialer Medien.23 
 
 
  

Der EED ermöglicht  
eine rasche und flexible  
Unterstützung von  
politischen Bewegungen,  
Aktivisten und Medien. 
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Es gibt viele Möglichkeiten, die europäische Unterstützung für die Zivil-
gesellschaft wirksamer und anspruchsvoller zu gestalten. Dieser Bericht legt 
nur eine ausgewählte Anzahl in Frage kommender Verbesserungen vor. Er 
schlägt drei Arten vor, wie die EU die zivile Unterstützung stärken könnte, 
und fünf Arten, die anderen Finanzgebern (wie politische Stiftungen) einen 
verstärkten Beitrag zu dieser Agenda ermöglichen würden. 
 
 
 
Entschlossenere Unterstützung der EU für die Zivilgesellschaft 
 
Verschiebung der Finanzmittel in schwierigen politischen Umfeldern 
 
CSOs werden zwar mit relativ hohen Beträgen finanziert, aber ein besseres 
Gleichgewicht zwischen amtlicher und nichtamtlicher Zusammenarbeit 
würde den zivilgesellschaftlichen Akteuren weitere Ressourcen eröffnen. 
Der größte Teil der EU-Mittel für gute Regierungsführung fließt immer noch 
staatlichen Stellen zu. In demokratischen Staaten kam dies oft der Festi-
gung politischer Reformprozesse zugute, aber in autoritären Ländern kann 
dadurch ungewollt eine undemokratische Regierungsführung gestärkt und 
ein bestenfalls sehr enges, technokratisches Verständnis von „guter Regie-
rungsführung“ gefördert werden. Eine etwas gleichmäßigere Verteilung von 
EU-Mitteln zwischen staatlichen und zivilen Akteuren wäre ein Beitrag zu 
einem breiteren und besseren Ansatz für gute Regierungsführung. 
 
In den vergangenen Jahren begann die EU, als Reaktion auf die deutliche 
Erosion demokratischer Regierungsführung weltweit Mittel und Wege zu 
suchen, über welche Druck auf Regierungen ausgeübt werden kann. Ende 
2020 führte sie eine globale Menschenrechts-Sanktionsregelung ein, die 
2021 auch mehrfach zum Einsatz kam, zum Beispiel im Zusammenhang mit 
der Repression in Belarus und Myanmar, der Inhaftierung des russischen 
Oppositionsführers Alexei Nawalny und der Missachtung von Menschen-
rechten der Minderheit der Uiguren in China. Im Übrigen hat die EU auch 
Tranchen von Hilfsgeldern ausgesetzt oder einbehalten, etwa gerade vor 
kurzem in Äthiopien. Als Ergänzung solch restriktiver Maßnahmen könnte die 
EU versuchen, die Verschiebung ihrer auswärtigen Hilfsmittel von Regie-
rungen hin zu Partnern der Zivilgesellschaft systematischer und formeller 
zu gestalten. Damit würde sie über eine flankierende Maßnahme von Sank-
tionen und Suspendierungen von Hilfen verfügen.  

Empfehlungen 

Als Reaktion auf die  
Erosion demokratischer  

Regierungsführung  
sollten Mittel systema- 

tischer an CSOs  
geleitet werden. 
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In einigen wenigen Fällen hat die EU eine derartige Strategie bereits in Er-
wägung gezogen. Das oben genannte Beispiel von Belarus zeigt, in welche 
Richtung sich die Überlegungen der EU bewegen. Diese Logik kommt aller-
dings noch nicht regelmäßig oder umfassend zur Anwendung. Infolgedessen 
klagen CSOs darüber, dass restriktive Maßnahmen der EU in Wirklichkeit 
sie treffen und ihnen die Mittel entziehen könnten, die sie brauchen, um 
ihre Rolle als Aufpasser in Sachen gute Regierungsführung zu spielen. 
 
Um diesen Gedanken weiterzuspinnen, sollte die EU ein neues Verfahren 
zur Umverteilung von Hilfen einführen. Jedes Mal, wenn das Ausmaß demo-
kratischer Regierungsführung in einem Land um ein bestimmtes Niveau 
zurückgeht, sollte die EU verpflichtet sein, die Umleitung eines bestimmten 
Prozentsatzes von Hilfsmitteln von staatlichen Empfängern weg und zu 
CSOs hin zu erwägen – und dies im Fall eines Nicht-Tätigwerdens offen zu 
begründen. Ein Verfahren, das durch vorbestimmte Schwellenwerte von 
Indikatoren ausgelöst würde, wäre einigermaßen objektiv, auch wenn ein 
rein automatisches System aufgrund anderer bestimmender Faktoren für 
die Vergabe von Hilfen nicht möglich ist. 
 
 
Verschmelzung direkter und indirekter Ansätze für  
gute Regierungsführung 
 
Sowohl die direkten als auch die indirekten in diesem Bericht beschriebe-
nen Ansätze für gute Regierungsführung haben Vorteile. Beide spielen im 
Rahmen des allgemeinen auswärtigen Finanzierungsrahmens der EU eine 
notwendige und wichtige Rolle. Aber das richtige Gleichgewicht zwischen 
den beiden Ansätzen zu finden, erfordert ein schwieriges politisches Kalkül, 
das je nach Empfängerland unterschiedlich ausfällt, und die Frage stellt sich, 
ob die EU dieses Gleichgewicht herstellen kann. Die EU neigte eher dazu, 
sich übertrieben stark auf ganz indirekte Ansätze zu verlassen, indem sie 
sich der Hoffnung hingab, dass aus weitgehend unpolitischen Hilfsprogram-
men, die politisch heikle Bereiche umschiffen, hochpolitische Änderungen 
erwachsen würden. 
 
Der Beitrag der EU zu guter Regierungsführung würde mehr Wirkung ent-
falten, wenn man Möglichkeiten fände, die direkten und indirekten Ansätze 
miteinander zu verschmelzen. Sie hat auch schon damit begonnen, Vor-
stöße in diese Richtung zu unternehmen, etwa durch die Zusammenarbeit 
mit der Open Government Partnership als einem Weg zur Verbindung der 
Zivilgesellschaft mit eher traditionellen institutionellen „Integritäts“-Pro-
grammen.24 Die EU hat die Unterstützung der Zivilgesellschaft über die ver-
schiedenen Stränge ihrer Mainstream-Entwicklungshilfe verstärkt, um den 

Die EU sollte CSOs in  
repressiven Umfeldern  
verstärkt unterstützen. 



E U - U N T E R S T Ü T Z U N G  F Ü R  D I E  Z I V I L G E S E L L S C H A F T  U N D  G U T E  R E G I E R U N G S F Ü H R U N G  

34  |  A K T U E L L E  A N A L Y S E N  9 2  

CSOs bei der Förderung der sozialen Entwicklung und anderer Ziele unter die 
Arme zu greifen. Dies ist ein indirekter Beitrag zu guter Regierungsführung 
und dem Aufbau gesellschaftlicher Spielräume, aber es ist keine direkte 
Finanzierung von Programmen zu den politischen Aspekten der Regierungs-
führung und rechtebasierten Themen. Ein gewisses Maß an Verschmelzung 
könnte entstehen, wenn die EU im Rahmen ihrer nicht-politischen Entwick-
lungshilfe stärker politisch geprägte zivilgesellschaftliche Hilfen in ihre 
indirekten Initiativen zum Aufbau ziviler Kapazitäten einbauen würde. Die 
EU könnte sich verpflichten, alle indirekten CSO-Unterstützungsprogramme 
mit einer direkten politischen Komponente zu versehen. Zum Beispiel könnte 
jede Initiative zur Finanzierung der Lieferung von Entwicklungsdiensten 
zumindest eine gewisse Unterstützung für politische CSOs enthalten, die sich 
um Regierungsführung in dem jeweils betroffenen Sektor kümmern. 
 
 
Außenpolitische Verbindungen 
 
Selbst da, wo die EU-Institutionen wertvolle und gut konzipierte Programme 
für zivile Unterstützung betreiben, laufen diese häufig eher abgekoppelt 
von der übergeordneten Ausrichtung der Außen- und Sicherheitspolitik der 
EU in dem betroffenen Drittland. Die EU muss sicherstellen, dass ihre Pro-
gramme für die Zivilgesellschaft und gute Regierungsführung wirkungsvol-
ler und kohärenter in ihre übergeordneten Außenbeziehungen eingepasst 
werden, und das Gleiche gilt umgekehrt. Die Entscheidungsinstanzen der 
EU werden natürlich sagen, das sei bereits der Fall, aber trotzdem lässt die 
praktische Umsetzung einer solchen Kohärenz viel zu wünschen übrig. Tat-
sächlich haben CSOs die EU heftig dafür kritisiert, dass sie sich in Richtung 
einer Geopolitik bewegt, die eindeutig im Widerspruch zu ihrem Engage-
ment für die Unterstützung guter Regierungsführung und demokratischer 
zivilgesellschaftlicher Organisationen steht. Die Ungereimtheiten zwischen 
der Diplomatie auf hoher Eben und den Projekten vor Ort scheinen in den 
vergangenen Jahren deutlich zugenommen zu haben. 
 
Die EU muss sich aus strategischen Gründen selbstverständlich auch auf 
nichtdemokratische Regimes einlassen; sie könnte allerdings mehr tun, 
um diese Kontakte als Hebel für zivilgesellschaftliche Anliegen zu nutzen. 
Sie könnte Druck machen, CSOs umfänglicher und wirksamer in ihre strate-
gischen Engagements und Partnerschaften einzubeziehen. Die EU führt ge-
genwärtig viele strategische Dialoge mit Partnerstaaten in der ganzen Welt. 
Viele dieser Regierungen schränken den Spielraum für Akteure der Zivil-
gesellschaft sehr ein. Die EU sollte politische Trends dieser Art zu einem 
Kernelement ihrer strategischen Dialoge machen, da sie in klarem Wider-
spruch zu ihrer Agenda für gute Regierungsführung stehen. Es hat wenig 

Die EU könnte die Unter- 
stützung der CSOs im  

Rahmen der Außen-  
und Sicherheitspolitik  

strategischer und  
kohärenter gestalten. 
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Sinn, wenn die EU von gemeinsamen demokratischen Werten mit Ländern 
wie Indien, Südafrika oder lateinamerikanischen Demokratien spricht, so-
lange genau diesen Staaten zivile Freiheiten ein Dorn im Auge sind. 
 
 
 
Ideen für andere Akteure: Ausweitung der Bemühungen 
 
Zusätzlich zu diesen Änderungen der EU-Politik könnten sich weitere im 
Bereich der zivilgesellschaftlichen Unterstützung tätige Akteure überlegen, 
welche Maßnahmen ihnen zur Verfügung stehen, um dazu beizutragen, 
dass die europäische Politik einen stärkeren Einfluss auf Reformen für gute 
Regierungsführung ausüben kann. Dazu folgende fünf Ideen: 
 
 
Sich auf weniger bekannte Partner aus der Zivilgesellschaft einlassen 
 
Die EU ist zwar dank der Weitergabe von Projektzuschüssen an Dritte auf 
kleinere und neuere Organisationen der Zivilgesellschaft zugegangen, aber 
wenn es um stärker politisierte und umstrittenere Gruppen von Aktivisten 
geht, verhalten sich die EU-Institutionen häufig doch eher zurückhaltend. 
Stiftungen und andere private Akteure könnten hier mehr tun und diese Lü-
cke durch gezielte Hilfe für den nicht unterstützten Teil der Zivilgesellschaft 
schließen. Während sich die EU stark auf die Unterstützung von Regierun-
gen zur Förderung der Reform ihrer Regierungsführung konzentriert, bietet 
sich anderen Akteuren möglicherweise mehr Spielraum für Kontakte zu po-
litischeren Akteuren in der Zivilgesellschaft an. Aber dafür müsste man sich 
mehr darum bemühen, diese informellen zivilen Gruppen zu erreichen, die 
der EU oder dem Westen nicht unbedingt wohlgesonnen und vielleicht auch 
nicht besonders liberal sind, denen aber da, wo sie leben, sehr wohl an der 
Verbesserung der Regierungsführung liegt. 
 
In den vergangenen Jahren sind außerhalb des Kreises der formellen, struk-
turierten CSOs neue Arten von Aktivisten aufgetaucht, die in der Zivilgesell-
schaft insgesamt eine immer größere Rolle spielen. Diese neuen Akteure 
werden in den Finanzierungsprofilen der EU noch nicht genügend berück-
sichtigt. CSOs betonen, dass die EU nun zwar über viel mehr Kanäle als 
früher verfügt, um lokale zivile Meinungen und Besonderheiten zu berück-
sichtigen, trotzdem aber noch mehr Konsultationen erforderlich sind, um 
zielgerichtet an informelle Initiativen heranzukommen. Weitere Geldgeber 
und Stiftungen könnten nach dem Beispiel von EED und anderen, die bereits 
in diese Richtung unterwegs sind, mehr tun, um diese Lücke zu schließen. 
Unterstützung für diese neueren zivilen Akteure muss nicht unbedingt über 

Andere Geldgeber  
können selbstständig  
Initiativen ergreifen, um  
gute Regierungsführung  
positiv zu beeinflussen. 
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traditionelle Zuschüsse erfolgen, auch andere Formen von Hilfe kommen 
in Frage. Denkbar wären Beratung, Logistik, Taktik und Aufbau von Netz-
werken, auch Hilfe für den Aufbau von Parallelstrukturen zu den formelle-
ren institutionellen Elementen der EU-Unterstützung für gute Regierungs-
führung. 
 
 
Kontern der gekaperten oder „Schattenzivilgesellschaft“ 
 
Eng verbunden mit diesem Thema ist das schon lange bestehende 
„GONGO“-Problem, gegen das die Geldgeber entschiedener vorgehen könn-
ten. Das Thema der EU-Finanzierung sogenannter regierungsbetriebener 
Nichtregierungsorganisationen (government-operated non-governmental 
organisations GONGOs) – zivilgesellschaftliche Organisationen, die de facto 
an die Regierungen angebunden sind – wird seit über zwei Jahrzehnten 
intensiv diskutiert. Das Problem wird jetzt allerdings zunehmend akut, da 
viele Regierungen in der ganzen Welt ihre eigene „Schattenzivilgesellschaft“ 
ins Leben rufen, die dann weitgehend der Regierungslinie folgt. Es mag Bei-
spiele geben, in denen sich die EU-Hilfe auch da lohnt, wo die EU weiß, dass 
die Empfänger der Zivilgesellschaft eng mit der Regierung verbunden sind. 
Aber die Verbreitung von GONGO-Finanzhilfen ganz allgemein stellt insofern 
ein ernstes Problem für die EU-Agenda für gute Regierungsführung dar, als 
eine klare Trennung von Exekutive und dem zivilen Raum eine Kernvoraus-
setzung für gute Regierungsführung ist. 
 
Andere Geldgeber sollten ganz konkret mehr tun, um dieser Herausforde-
rung entgegenzutreten. Sie sollten die schädlichsten Fälle der EU-Hilfen 
für „zivilgesellschaftliche“ Empfänger, die nicht wirklich unabhängig vom 
Staat sind, veröffentlichen und energisch Druck auf die EU ausüben, damit 
sie klarere rote Linien gegen die Finanzierung von GONGOs, die ganz un-
verschämt grundlegende demokratische und Menschenrechtsnormen miss-
achten, zieht. Andere Geldgeber sollten dann ganz bewusst auf die Suche 
nach unabhängigen kritischen zivilen Akteuren gehen, die sie in diesen Fäl-
len unterstützen, und dies als Gegenmaßnahme zur negativen Wirkung der 
GONGO-Finanzierung für gute Regierungsführung auch ausdrücklich und 
offen rechtfertigen. 
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Vom Akteur-zentrierten zum systemischen Ansatz 
 
In den vergangenen Jahren hat sich die EU schwerpunktmäßig besonders 
stark darum bemüht, einzelne Menschenrechtsverteidiger vor regierungs-
seitiger Repression, gerichtlichen Verfolgungen und Angriffen zu schützen – 
ein deutlich größerer Teil der Mittel und auch des diplomatischen Augen-
merks dient nun ganz zu Recht diesem Ziel. Aber gute Regierungsführung 
verlangt einen mehr systemischen Blick auf die Erhaltung des demokra-
tischen Raums, der in vielen Ländern der ganzen Welt Gegenstand von 
Angriffen ist. Externe Finanzierung muss über den Schutz von Aktivisten 
hinaus dafür sorgen, dass Zivilgesellschaften institutionell widerstands-
fähiger werden. Ein maßgeblicherer Teil der Hilfe muss deshalb anderen 
Akteuren zugutekommen, vor allem, wenn Regimes die Kernelemente und 
Voraussetzungen für unabhängige Zivilgesellschaften ganz konkret bedro-
hen. In Fällen, in denen die EU-Finanzierung sich auf den Schutz einzelner 
Spitzenvertreter der Zivilgesellschaft konzentriert, könnten andere Geld-
geber diese Unterstützung durch Programme begleiten, die CSOs zusammen-
bringen, um gemeinsam Modelle zur Stärkung und besseren Widerstands-
kraft des gesamten zivilen Umfelds zu entwickeln. 
 
 
Unterstützung lokaler Finanzierung 
 
Stiftungen und andere Geldgeber sollten gemeinsame Anstrengungen unter-
nehmen, damit CSOs eigene Mittel bekommen und bei örtlichen Quellen 
Geld aufnehmen können. Das wäre für die Agenda für gute Regierungsfüh-
rung förderlich, indem es die CSOs stärken und vor ihrem eigenen Publikum 
besser legitimieren würde. Sie würden weniger von externen Geldgebern 
abhängen und könnten Einschränkungen und Angriffen des Regimes besser 
standhalten. Zivilgesellschaftliche Gruppierungen brauchen Rat und Hilfe, 
um gründlich zu durchdenken, wie sie über die Bereitstellung örtlicher 
Dienste ihr eigenes Einkommen generieren können. Immer mehr Freiwillige 
engagieren sich auf der Ebene von Gemeinschaften in zivilen Kampagnen, 
und genau dieser ganz lokale Fokus bietet eine Gelegenheit, die Geschäfts-
modelle der CSOs zu ändern. Externe Geldgeber könnten diesen Anpas-
sungsprozess unterstützen und bei dem Versuch, die grundlegenden finan-
ziellen Beziehungen zwischen ihnen und der örtlichen Zivilgesellschaft zu 
verändern, größere Risiken eingehen als die EU-Behörden. 
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Bessere Verbindung zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik 
 
Eine große Herausforderung ist die Verbesserung der Beziehungen zwischen 
zivilen Aktivisten und der etablierten Politik. Dynamische Formen des zivilen 
Aktivismus müssen ihren Schwung und ihr hohes Profil oft so umgestalten, 
dass sie in die Agenden der Parteipolitik hineinpassen. Nur so können sie 
einen vollen, konstruktiven und detaillierten Beitrag zu den politischen 
Reformoptionen leisten. In den vergangenen Jahren sind immer mehr CSO-
Führungskräfte nach demokratischen Durchbrüchen auf die Regierungsseite 
übergewechselt oder haben ihre eigenen politischen Parteien gegründet. 
Einige dieser politischen Strategien waren erfolgreich, viele aber auch 
nicht. 
 
Nicht-EU Geldgeber wären in einer guten Position, um sich auf die Einrich-
tung besserer Transmissionsriemen zwischen Zivilgesellschaft und Partei-
politik zu konzentrieren. Es gibt nur wenige EU-Programme, die eine kon-
krete Unterstützung des Übergangs von Protest zur Politik vorsehen; insofern 
ist dies ein Nischenbereich, der voll erfasst werden muss. Die Zivilgesell-
schaft kann einen maximalen Beitrag zu guter Regierungsführung oft nicht 
leisten, wenn sie sich nicht auf die etablierte Politik einlässt; aber der zivile 
Aktivismus kann ebenso an Einfluss verlieren, wenn er sich zu sehr von der 
Parteipolitik vereinnahmen lässt. Geldgeber könnten versuchen, den CSOs 
bei der Suche nach dem richtigen Gleichgewicht bei diesem schwierigen 
Übergang zu helfen. 
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In den vergangenen Jahren konnte die internationale Finanzierung der Zivil-
gesellschaft dank beträchtlicher Verbesserungen zielgerichteter und damit 
auch einflussreicher gestaltet werden; trotzdem gibt es Möglichkeiten so-
wohl für die EU als auch für andere Geldgeber, noch deutlich mehr Wirkung 
zu erzielen. Die hier angesprochenen Ideen sind lediglich eine Auswahl der 
erforderlichen Verbesserungen.  
 
Die verschiedenen, zuvor beschriebenen strategischen Ideen beruhen auf 
einer Reihe von Grundsätzen und Geboten, die sich wie ein roter Faden 
durch die zivilgesellschaftliche Unterstützung der Zukunft ziehen müssen. 
Geldgeber benötigen eine Interventionslogik, die die Politik des jeweiligen 
Landes insgesamt umfasst und nicht nur den Sektor betrachtet, für den eine 
bestimmte Dienstleistung oder sonstige Programme gedacht sind. Geldgeber 
müssen vom Schema der Unterstützung einzelner Projekte abrücken und 
sich darauf umstellen, CSOs langfristig bei ihren politischen Strategien zur 
Minderung von Menschenrechtsverletzungen und autokratischer Regierungs-
führung zu begleiten. Mehr finanzielle Hilfe wird für Initiativen benötigt, 
die die Verbesserung des gesamten zivilgesellschaftlichen Umfelds zum 
Ziel haben, statt – wie es gegenwärtig der Fall ist – die zu stützen, die den 
CSOs dabei helfen, spezifische strategische Ziele in ganz bestimmten Sek-
toren zu erreichen. Schließlich brauchen CSOs mehr Unterstützung für die 
Schaffung von Verbindungen und Bündnissen mit anderen zivilen Akteuren 
auf globaler und regionaler Ebene, da diese über die normale Art der kapa-
zitätsorientierten Projektfinanzierung hinaus eine zunehmend bedeutende 
Rolle spielen werden. 
 
 

/// 
 
 
 
 
 
 
 
  

Schlussfolgerung 

Geldgeber sollten CSOs  
langfristig begleiten  
und die Politik des  
Drittlandes ganz- 
heitlich betrachten. 
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können dort kostenfrei bestellt werden. 
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